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FW Seite 2 (06/2021) § 152 

Bundesagentur für Arbeit, Zentrale – GR 21 

Aktualisierung, Stand 06/2021 

In die FW wurde ein klarstellender Hinweis zur Bemessung von Wanderarbeit-
nehmern (Leistungsfälle mit Bezug zu einem Mitgliedstaat der EU / EWR / CH) 
aufgenommen.  

- FW 152.1 Absatz 2 
 



FW Seite 3 (06/2021) § 152 

Bundesagentur für Arbeit, Zentrale – GR 21 

Gesetzestext 

§ 152 - Fiktive Bemessung 

(1) Kann ein Bemessungszeitraum von mindestens 150 Tagen mit Anspruch 
auf Arbeitsentgelt innerhalb des auf zwei Jahre erweiterten Bemessungsrah-
mens nicht festgestellt werden, ist als Bemessungsentgelt ein fiktives Arbeits-
entgelt zugrunde zu legen. In den Fällen des § 142 Absatz 2 gilt Satz 1 mit der 
Maßgabe, dass ein Bemessungszeitraum von mindestens 90 Tagen nicht fest-
gestellt werden kann. 

(2) Für die Festsetzung des fiktiven Arbeitsentgelts ist die oder der Arbeitslose 
der Qualifikationsgruppe zuzuordnen, die der beruflichen Qualifikation ent-
spricht, die für die Beschäftigung erforderlich ist, auf die die Agentur für Arbeit 
die Vermittlungsbemühungen für die Arbeitslose oder den Arbeitslosen in erster 
Linie zu erstrecken hat. Dabei ist zugrunde zu legen für Beschäftigungen, die 

1. eine Hochschul- oder Fachhochschulausbildung erfordern (Qualifikations-
gruppe 1), ein Arbeitsentgelt in Höhe von einem Dreihundertstel der Be-
zugsgröße, 

2. einen Fachschulabschluss, den Nachweis über eine abgeschlossene Qua-
lifikation als Meisterin oder Meister oder einen Abschluss in einer ver-
gleichbaren Einrichtung erfordern (Qualifikationsgruppe 2), ein Arbeitsent-
gelt in Höhe von einem Dreihundert- sechzigstel der Bezugsgröße, 

3. eine abgeschlossene Ausbildung in einem Ausbildungsberuf erfordern 
(Qualifikationsgruppe 3), ein Arbeitsentgelt in Höhe von einem Vierhun-
dertfünfzigstel der Bezugsgröße, 

4. keine Ausbildung erfordern (Qualifikationsgruppe 4), ein Arbeitsentgelt in 
Höhe von einem Sechshundertstel der Bezugsgröße. 
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FW Seite 5 (06/2021) § 152 

Bundesagentur für Arbeit, Zentrale – GR 21 

Fachliche Weisungen 

152.1 Anwendungsbereich 

(1) Eine fiktive Bemessung ist immer dann vorzunehmen, wenn eine Regelbe-
messung nicht möglich ist. 

(2) Es wird ggf. keine fiktive Bemessung durchgeführt, wenn im Bemessungs-
rahmen nach ausländischen Versicherungszeiten deutsche versicherungs-
pflichtige Beschäftigungszeiten von weniger als 150 Tage liegen. Hierzu wird 
auf die GA IntRecht Alv verwiesen. Bei Wanderarbeitnehmern (Leistungsfälle 
mit Bezug zu einem Mitgliedstaat der EU / EWR / CH) sind die FW IntRecht Alv 
Abschnitt Alg n. ABesch/AWort FW 6 zu beachten. 

152.2 Fiktive Bemessung 

152.2.1 Qualifikationsgruppen 

(1) Das fiktive Arbeitsentgelt wird nach der Qualifikationsgruppe ermittelt, die 
für die Beschäftigung erforderlich ist, auf die sich die Vermittlungsbemühungen 
erstrecken. Kommen mehrere Qualifikationsgruppen in Betracht, ist die Be-
schäftigung maßgebend, die die höchste Qualifikation erfordert. 

(2) In Nahtlosigkeitsfällen ist die für die letzte Beschäftigung erforderliche Qua-
lifikationsgruppe zugrunde zu legen. Einschränkungen des Leistungsvermö-
gens bleiben unberücksichtigt. 

(3) Bei Zweifeln über die Zuordnung zu der Qualifikationsgruppe ist eine Stel-
lungnahme der Vermittlungsfachkraft einzuholen. 

(4) Der Zielberuf lässt sich unter: VerBIS „Vermittlung“->“Stellengesuche“-> “Art 
des Stellengesuchs/Beruf/ Tätigkeit/ Ausbildung“ ablesen.  

152.2.2 Bezugsgröße 

(1) Das fiktive Entgelt wird nach der Bezugsgröße West ermittelt (§ 18 Abs. 1 
SGB IV), auch wenn sich die Vermittlungsbemühungen ausschließlich auf Be-
schäftigungen in den neuen Bundesländern erstrecken.  

(2) Es ist die Bezugsgröße des Kalenderjahres maßgebend, in dem der An-
spruch entstanden ist.  

152.3 Verfahren 

(1) Die Bezugsgröße kann der Veröffentlichung der „Rechengrößen der Sozial-
versicherung“ entnommen werden.  

Die täglichen Werte für die Qualifikationsgruppen stehen in der Alg-PC-Arbeits-
hilfe zur Verfügung. 

(2) Folgende BK-Vorlage steht zur Verfügung: 

Name der Vorlage Vorlagen-Nr. 

Fiktive Bemessung Arbeitslosengeld in Sonderfällen 3s152-1 
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